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Abnahme der Absteckung und Höhenlage 
von baulichen Anlagen nach Art. 68 Abs. 6 BayBO 

 
 
Bei nahezu allen im Baugenehmigungsverfahren genehmigten oder im Freistellungsverfahren 
freigestellten Bauvorhaben ist vor Baubeginn eine Abnahme der Absteckung und Höhenlage beim 
Bauamt der Stadt Marktredwitz zu beantragen und durchzuführen. 
 
Die notwendigen Vorarbeiten sind bauseits zu erbringen: 
 

1. Einmessen des Gebäudes nach genehmigtem Lageplan 
 

a. Abstand zur Straßenbegrenzungslinie (Gebäude) 
b. Abstand zur Straßenbegrenzungslinie (Garage) 
c. Abstand zur Nachbargrenze (Gebäude) 
d. Abstand zur Nachbargrenze (Gebäude) 

 
2. Absteckung der Eckpunkte des Gebäudes im Grundstück 

 
3. Markierung der Fußbodenoberkante (OK FFB) an den Eckpunkten 
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Von einem Vertreter des Stadtbauamtes wird die 
Absteckung abgenommen und protokolliert. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auf eine Terminvereinbarung freut sich: 
 
 

Herr Klaus-Peter Sladek 
Tel.: 09231/501-167 
Fax: 09231/501-184 

e-mail: bauordnung@marktredwitz.de 
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Grundstücksgrenze 

OK Schacht 


